
S i

1-.^'

n

III/6-642/1/3-15

Verordnung des Landratsamtes Rhön-Grabfeld über das Wasserschutzgebiet in der
Gemeinde Hohenroth (Landkreis Rhön-Grabfeld) für die öffentliche Wasserversorgung der
Gemeinde Hohenroth vom 28.06.1999

Das Landratsamt Rhön-Grabfeld erläßt auf Grund § 19 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 des Wasserhaus
haltsgesetzes (WHG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 12. Nov. 1996 (BGBl I S. 1695) i. V. m.
Art. 35 und 75 des Bayer. Wassergesetzes (BayWG) i. d. F. der Bekanntmachung vom
19.07.1994 (GVBl S. 822) folgende

Verordnung:

§ 1 Allgemeines

Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung der Gemeinde Hohenroth aus den Brunnen
A/B und W wird in den Gemarkungen Leutershausen/Windshausen das in § 2 näher umschrie
bene Schutzgebiet festgesetzt. Für dieses Gebiet werden Anordnungen nach §§ 3 bis 7 erlassen.

§ 2 Schutzgebiet

(1) Das Schutzgebiet besteht aus

drei Fassungsbereichen (Zonen I),
einer engeren Schutzzone (Zone II) und
einer weiteren Schutzzone (Zone III).

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem im Anhang
(Anlage 1) veröffentlichten Lageplan eingetragen. Für die genaue Grenzziehung ist ein Lageplan

^  ' im Maßstab 1 : 2.500 maßgebend, der im Landratsamt Rhön-Grabfeld und in der Verwaltungs
gemeinschaft Bad Neustadt a. d. Saale sowie im Rathaus der Gemeinde Hohenroth niedergelegt
ist; er kann dort während der Dienststunden eingesehen werden. Soweit die Grenzen der Schutz
zonen nicht erkennbar auf den jeweiligen Grundstücksgrenzen verlaufen, sind die Innenkanten
bzw. die den Brünnen zugewandten Kanten der eingezeichneten schwarzen Linien entscheidend.

(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet gelegenen Grund
stücke berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht.

(4) Die Fassungsbereiche sind durch eine Umzäunung, die äußeren Grenzen des Schutzgebietes
sind, soweit erforderlich, in der Natur in geeigneter Weise kenntlich gemacht.
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§ 3 Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen

(1) Es sind

n

o

1

im Fassungsbereich in der engeren
Schutzzone

in der weiteren
Schutzzone

entspricht Zone I II III

1, bei landvrirtschaftlichen. forstwirtschaftlichen und Gärtnerischen Hutzunqen

l.I Düngen mit Gülle,
Jauche, Festmist

v e r b o t e n verboten wie Nr. 1.2

1.2 Düngen mit sonstigen
organischen und mine
ralischen Stickstoff
düngern

verboten

verboten, wenn die Stickstoffdüngüng nicht in zeit-
und bedarfsgerechten Gaben erfolgt, insbesondere
- auf abgeernteten Flächen ohne unmittelbar

folgenden Zwischen- oder Hauptfruchtanbau
- auf Grünland vom 15.10. bis 15.02.
- auf Ackerland vom 15.10., bis 15.02.

auf Brachland ''
verboten auf tiefgefrorenem oder schneebedecktem
Boden

1.3 Lagern und Ausbringen
von Klärschlamn, Fä-
kalschlanm und Kom
post aus zentralen
Bioabfall anlagen

v e r b o t e n

. 1.4 befestigte Dungstät
ten zu errichten oder

zu en^eitern •)
v e r b o t e n

verboteni ausgenommen mit Ablei
tung der Jauche in einen dichten
Behälter

1.5 Anlagen zum Lagern
und Abfüllen von Jau
che, Gülle •, Silosik-
kersaft zu errichten
öder zu erweitern *)

v e r b o t e n

verboten, ausgenonwen mit dichten.
Behältern, die eine Leckageerken
nung zulassen. Die Dichtheit der
gesamten Anlage, einschließlich
Zu- und Ableitungen, ist vor Inbe
triebnahme nachzuweisen .und regel
mäßig, mindestens Jedoch alle 5
Jahre wiederkehrend zu überprüfen

1.6 ■ Lagern von Hirt-
• Schaftsdünger oder
Mineraldünger auf
unbefestigten Flächen

v e r b o t e n verboten, sofern nicht ge
gen Niederschlag dicht abgedeckt

1.7 ortsfeste Anlagen zur
Gärfutterbereitung zu
errichten oder zu

erweitern *)

v e r b o t e n
verboten, ausgenormien mit
Ableitung der Gär- und Sickersäfte
in dichte Behälter

1.8 Gärfutterbereitung in
ortsveränderl ichen
Anlagen

verboten verböte, ausgercrmen Wickel
silage

1.9 Stallungen zu errich
ten, zu erweitern
oder zu betreiben *)

v e r b o t e n verboten, ausgenomnen ent
sprechend Anlage 2 Ziff. 1

•) Es wird auf den "Katalog wasserwirtschaftlicher Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von
Jauche, Gülle, Festmist, Silagesickersäften" (Anforderungskatalog JGS-Anlagen) der Obersten Baube
hörde hingewiesen, der nähere Ausführungen zur baulichen Gestaltung (u.a. Leckageerkennung) sowie
Husterpläne enthält.
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im Fassungsbereich in der engeren
Schutzzone

in der weiteren

Schutzzone

entspricht Zone I II III

1.10 Freilandtierhaltung
im Sinne von Anlage 2
Ziff. 2

i

v e r b o t e n
- verboten, sofern nicht die Er

nährung der Tiere im wesent
lichen aus den genutzten Wei
deflächen erfolgt

- verboten, wenn die Grasnarbe
flächig verletzt wird

l.ll Beweidung v e r b o t e n _ _ _

1.12 Anwendung von Pflan
zenschutzmitteln

verboten verboten, sofern nicht neben den Vorschriften des
Pflanzenschutzrechts auch die Gebrauchsanleitungen
beachtet werden

1.13 Anwendung von Pflan
zenschutzmitteln aus

Luftfahrzeugen oder
zur Bodenentseuchung

v e r b o t e n '

1.14 Beregnung landwirt
schaftlich oder gärt
nerisch genutzter
Flächen

v e r b o t e n
verboten, sobald die Boden
feuchte 70 % der nutzbaren Feldka
pazität überschreitet

1.15 NaBkonservierung von
Rundholz

v e r b o t e n

1.16 Gartenbaubetriebe

oder Kleingartenanla
gen zu errichten oder
zu erweitern

v e r b o t e n

1.17 besondere Nutzungen
im Sinne von Anlage 2
Ziff. 3 neu anzulegen
oder zu erweitern

v e r b o t e n

1.18 landwirtschaftliche

Dräne und zugehörige
Vorflutgräben anzule
gen oder zu ändern

verboten v e r b o t e n
ausgenommen Unterhaltungsmaßnahmen

1.19 Rodung, Umbruch von
Dauergrünland im Sin
ne von Anlage 2
Ziff. 4

v e r b o t e n
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im Fassungsbereich in der engeren
Schutzzone

in der weiteren

Schutzzone

entspricht Zone I II III

2. bei sonstiaen Bodennutzunaen fsnweit nicht unter den Nm. 3 bis 6 aereqelt)

2.1 Aufschlüsse oder Ver>
änderungen der Erd
oberfläche, selbst
wenn Grundwasser

. nicht aufgedeckt
wird, insbesondere
Fischleiche, Kies-,
Sand- und Tongruben,
Steinbrüche, Uberta-
gebergbaue und Torf
stiche

verboten

verboten, ausgenonmen Bodenbearbeitung im
Rahmen der ordnungsgemäßen land- und forstwirt
schaftlichen Nutzung

i

2.2 VJiederverfüllung von
ErdaufSchlüssen

v  e r b o t e n

3. bei Umaana mit wasseroefährdenden Stoffen

3.1 Rohrleitungsanlagen
zum Befördern wasser
gefährdender Stoffe
nach § 19 a HHG zu
errichten oder zu

.  erweitern

v e r b o t e n

3.2 Anlagen nach § 19 g
WHG zum Herstellen,
Behandeln oder Ver
wenden von wasserge
fährdenden Stoffen zu
errichten oder zu
erweitern

V  e r b 0 t e n

3.3 Anlagen nach § 19 g
WHG zum Lagern, Ab
füllen oder Umschla
gen von wassergefähr
denden Stoffen zu
errichten oder zu

erweitern

v e r b o t e n

verboten, ausgenomnen Anlagen im
üblichen Rahmen von Haushalt und
Landwirtschaft
- bis 20 1 für Stoffe der

Hassergefährdungsklasse 3
- bis 10.000 1 für Stoffe

bis Hassergefährdungsklasse 2

3.4 Umgang mit wasserge
fährdenden Stoffen
nach § 19 g Abs. 5
HHG, auch Pflanzen
schutzmittel, auDer-
halb von Anlagen nach
Nrn. 3.2 und 3.3 (oh
ne Nr. 1.12)

v e r b o t e n

verboten, ausgenomnen kurz
fristige Lagerung von Stoffen bis

.Hassergefährdungsklasse 2 in zu
gelassenen Transportbehältern bis
zu je 50 Litern, deren Dichtheit
kontrollierbar ist

3.5 Abfall i.S.d. Abfall
gesetze und bergbau
liche Rückstände zu

' behandeln, zu lagern
oder abzulagern

v e r b o t e n

verboten, ausgenomnen Be
reitstellung in geeigneten Behäl
tern oder Verpackungen zur regel
mäßigen Abholung (auch Vlertstoff-
höfe)

3.6 Betrieb von kerntech

nischen Anlagen im
Sinne des Atomgeset
zes

V  e r .b 0 t e n
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im Fassungsbereich in der engeren
Schutzzone

in der weiteren

Schutzzone

entspricht Zone II III

3.7 Genehmigungspflichtig
ger Umgang mit radio
aktiven Stoffen im
Sinne des Atomgeset
zes und der Strahlen

schutzverordnung

v e r b o t e n

4. bei Abwasserbeseitiauna und Abwasseranlaoen

4.1 Abwasserbehandlungs
anlagen zu errichten
oder zu erweitern

V  e r b 0 t e n

4.2 Regen- und Hischwas-
serent1astungsbauwer-
ke zu errichten oder

zu erweitern

l

v e r b o t e n

4.3 Trockenaborte zu er
richten oder zu er-
wei tern•

v e r b o t e n
verboten, ausgenonrnen vorüberge
hend und mit dichtem Behälter

4.4 Ausbringen von Abwas
ser

v e r b o t e n

4.5 Anlagen zur Versicke
rung oder Versenkung
von Abwasser (ein-
schl. Kühlwasser und

Hasser aus Wärmepum-
pen) zu errichten
oder zu erweitern

V  e r b 0 t e n

4.6 Anlagen zur Versicke
rung oder Versenkung
des von Dachflächen

abfließenden Wassers
zu errichten oder zu

erweitern

v e r b o t e n

- verboten, ausgenommen zur Ver
sickerung über die belebte
Bodenzone

- verboten für gewerbliche Anlagen
und für Metalldächer

4.7 Anlagen zum Durchlei
ten oder Ableiten von
Abwasser zu errichten
oder zu erweitern

v e r b o t e n
verboten, ausgenonmen Ent
wässerungsanlagen, deren Dichtheit
vor Inbetriebnahme durch Druckpro
be' nachgewiesen und wiederkehrend
alle 5 Jahre durch geeignete Ver
fahren überprüft wird

5. bei Verkehrsweoen. Plät7en mit besonderer Zweckbestinmuna. Untertaae-Berqbau
-

5.1 Straßen, Wege und
sonstige Verkehrsflä
chen zu errichten

oder zu erweitern

verboten

verboten, aus-
genonmen öf-
fentliche

Feld- und
Waldwege, be
schränkt öf
fentliche We
ge, Eigentü
merwege und
Privatwege bei
breitflächigem
Versickern des
abfließenden
Wassers

verboten, sofern nicht die Richt
linien für bautechnische Maßnahmen

an Straßen in Wassergewinnungsge
bieten (RiStWag), eingeführt mit
IMBek V. 28.05.82 (HABl S. 329),
in der jeweils geltenden Fassung
beachtet werden; ansonsten verbo
ten wie in Zone II

5.2 Eisenbahnanlagen zu
errichten oder zu
erweitern

v e r b o t e n
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im Fassungsbereich in der engeren
Schutzzone

in der weiteren
Schutzzone

entspricht Zone I II III

5.3 zum StraQen-, Wege>,
Eisenbahn- und Was

serbau wassergefähr
dende auswasch- oder
auslaugbare Materia
lien (z.B. Schlacke,
Teer, Imprägniermit
tel u.ä.) zu verwen
den

v e r b o t e n

5.4 Bade- und Zeltplätze,
einzurichten oder zu
erweitern:
Camping aller Art

v e r b o t e n
verboten ohne Abwasserentsorgung
über eine dichte Sannelentwässe-
rung unter Beachtjjng von Nr. 4.7

i

5.5 Sportanlagen zu er
richten oder zu er-

. weitern
v e r b o t e n

- verboten ohne Abwasserentsor

gung über eine dichte Sam-
melentwässerung unter Be
achtung von Nr. 4.7

- verboten für TontaubenschieQ-

anlagen

5.6 Sportveranstaltungen
durchzuführen

v e r b o t e n - verboten für Großveranstaltungen
außerhalb von Sportanlagen

- verboten für Motorsport

5,7 Friedhöfe zu errich
ten oder zu erweitern

V  e r b o . t e n

5.8 Flugplätze einschl.
Sicherheitsflächen,
Notabwurfplätze, mi
litärische Anlagen
und Übungsplätze zu
errichten oder zu

erweitern

V  e r b o t e n

5.9 Militärische Übungen
durchzuführen

verboten verboten, ausgenonnen das Durchfahren auf klassifi
zierten Straflen •

5.10 . Baustel1enei nri chtun-

gen, Baustofflager zu
errichten oder zu

erweitern

v e r b o t e n

5.11 Untertage-Bergbau,
Tunnelbauten

v e r b o t e n

5.12 Durchführung von Boh
rungen

verboten verboten, ausgenomnen bis zu 1 m Tiefe im Rahmen
von Bodenuntersuchungen

5.13 Anwendung von Pflan
zenschutzmitteln auf
Frei landflächen ohne

1andwi rtschaftli ehe,
forstwirtschaftliche

oder gärtnerische
Nutzung sowie zur
Unterhaltung von Ver
kehrswegen

v e r b o t e- n

5.14 Düngen mit minerali
schen Stickstoffdün
gern (ohne Nr. 1.2) ■■

verboten verboten, wenn nicht die zeit- und bedarfsgerechte
Düngung nachprüfbar dokumentiert wird

5.15 Beregnung V  e r b 0 t e n wie Nr. 1.1.4
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im Fassungsbereich in der engeren
Schutzzone

in der weiteren

Schutzzone

entspricht Zone I II III

6. bei baulichen Anlaaen allaemein

6.1 Bauliche Anlagen zu
errichten oder zu

erweitern

v e r b o t e n - verboten, sofern Abwasser nicht
in eine dichte Sairmelentwässe-
rung eingeleitet wird unter Be
achtung von Nr. 4.7 ^

- verboten, sofern Gründungssohle
tiefer als 2 m über dem höchsten
Grundwasserstand liegt

6.2 Ausweisung neuer Bau
gebiete im Rahmen der
Bauleitplanung

v e r b o t e n

1

7. Betreten verboten

(2) Die Verböte des Abs. 1 Nrn. 4.6, 6.1 und 7 gelten nicht für

Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und -ableitung, des Trägers

der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung ge

schützt ist.

n



§ 4 Ausnahmen

(1) Das Landratsamt Rhön-Grabfeld kann von den Verboten des § 3 Ausnahmen zulassen, wenn

1. das Wohl der Allgemeinheit die Ausnahmen erfordert oder

2. das Verbot im Einzelfall zu einer unbilligen Härte fuhren würde und das Gemeinwohl der
Ausnahme nicht entgegensteht

(2)Die Ausnahme ist widerruflich; sie kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden
und bedarf der Schriftform.

(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Rhön-Grabfeld vom Grundstückseigentümer
verlangen, dass der ftühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der. Allgemein-
heit, insbesondere der Schutz der Wasserversorgung, erfordert.

§ 5 Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes
haben die Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens die
ser Verordnung bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung oder Betrieb unter die Ver
bote des § 3 fallen, auf Anordnung des Landratsamtes Rhön-Grabfeld zu dulden, sofern sie nicht
schon nach anderen Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen oder zu ändern.

(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach den §§ 19 Abs. 3, 20 WHG und Art. 74 BayWG Ent
schädigung zu leisten.

§ 6 Kennzeichnung des Schutzgebietes

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben
zu dulden, daß die Grenzen der Fassungsbereiche und der Schutzzonen durch Aufstellen oder An
bringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden.

n
§ 7 KontroUmaßnahmen

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes
haben Probenahmen von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln durch Beauftragte des Land
ratsamtes Rhön-Grabfeld zur Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung zu •
dulden.

(2) Sie haben femer die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die hierzu
notwendigen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch Beauftragte des
Landratsamtes Rhön-Grabfeld oder des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung zu dulden.

§ 8 Entschädigung und Ausgleich

(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung eine
Enteignung darstellt, ist über die Fälle des § 5 hinaus nach den §§19 Abs. 3, 20 WHG und
Art. 74 BayWG Entschädigung zu leisten.
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(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung die
ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung beschränken, ist für die dadurch verur
sachten Nachteile ein angemessener Ausgleich gem. § 19 Abs. 4 WHG und Art. 74 Abs. 6
BayWG zu leisten.

§ 9 Ordnungswidrigkeiten

Nach § 41 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 WHG kann mit Geldbuße bis zu hunderttausend Deutsche Mark
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 zuwiderhandelt,

2. eine nach § 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit ddr Ausnahme
verbundenen Bedingungen oder Auflagen zu befolgen,

3. Anordnungen oder Maßnahmen nach §§5 und 7 nicht duldet.

§ 10 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis
Rhön-Grabfeld in Kraft.

Bad Neustadt a. d. Saale, 28.06.1999
Landratsamt Rhön-Grabfeld

Dr. Steigerwald
Landrat

n
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Anlage 1

Zeichenerklärung

©W = Brunnen Windshäusen

© A = Brunnen A

© B = Brunnen B

© D = Pegel D ^
^_..._-? Schutzgebiet Brunnen Windshausen
'^-- Einzugsgebiet

Änderungen:

Vorhaben: - Brunnenbohrufioen
Gemeinde Hohenroth

.andkreis: Rhön - Grableld

jgeänd.sm Name jgepr.äm Nc
Anlace: ' ~ 1

Projekt Nr.:

Plan Nr.:

Maßstab:

1: 25.000
.  Lage der Brunnen

und Einzugsgebiet

■ag: Name.

entw. 09.12.93

gez. 10.12.93 u'
gepr. I3.i2.93

Vorhabenslräger:

Gemeinde Hohenroth

97618 Hohenroth

Enlwurlsverlasser:

GeoL Institut Dr. Muss Grnbh
Schcnbornslrcße 3'-'
97668 Bad Kissincer

Telelon 0971-3036
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Anlage 2.

Maßgaben zu § 3 Abs. 1, Nrn. 1 und 4

1. Stallungen

1.1 mit Flüssigmistverfahren:

Bei Stallungen für Tierbestände über 40 Dungeinheiten ist das

erforderliche Speichervolumen für Gülle auf mindestens zwei Be

hälter aufzuteilen.

40 Dungeinheiten (= 3200 kg Stickstoff pro Jahr) fallen bei fol-^

genden Höchststückzahlen für einzelne Tierarten an:

- Milchkühe 40 Stück ( 1 Stück = 1,0 DE)

- Mastbullen . 65 Stück ( 1 Stück = 0,62 DE)

- Mastkälber, Jungmastrinder 150 Stück ( 1 Stück = 0,27 DE)

- Mastschweine 300 Stück ( 1 Stück = 0,13 DE)

- Legehennen, Mastputen 3500 Stück (100 Stück = 1,14 DE)

- sonst. Mastgeflügel 10000 Stück (100 Stück = 0,4 DE)

Der Tierbestand darf 80 Dungeinheiten je Stallung bzw. 120 Dung

einheiten je Hpfstelle nicht überschreiten. Bei mehreren Tierar

ten auf einer Hofstelle sind die entsprechenden Dungeinheiten

aufzusummieren.

1.2 mit Festmistverfahren:

Bei Tierbeständen über 60 Dungeinheiten ist das erforderliche

Speichervolumen für Jauche auf mindestens zwei Behälter aufzu

teilen.

Der Tierbestand darf 80 Dungeinheiten-je Stallung bzw. 160 Dung

einheiten je Hofstelle nicht überschreiten. Bei mehreren Tierar

ten auf einer Hofstelle sind die entsprechenden Dungeinheiten

aufzusummieren.
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1.3 mit gemischten Entmistungsverfahren:

Die maximalen Tierbestände je Hofstelle sind anteilig entspre

chend 1.1 und 1.2 zu ermitteln.

2. Freilandtierhaltuna liegt vor, wenn die Tiere über längere Zeit

räume (ganzjährig oder saisonal) ständig, d.h. Tag und Nacht,

auf einer bestimmten Freilandfläche gehalten' werden.

Besondere Nutzungen sind folgende landwirtschaftliche, forst

wirtschaftliche oder erwerbsgärtnerische Nutzungen;

- Weinbau

- Obstbau, ausgenommen Streuobst

- Hopfenanbau

- Tabakanbau

- Gemüseanbau

- Baumschulen und forstliche Pflanzgärten

4. Als Dauerqrünland gelten Flächen, die nach ihren Standortbedin

gungen nur für Grünlandnutzung geeignet sind.

Anlagen zur Versickerunq von häuslichen Schmutzwasser und kommu

nalem Abwasser

- Das Abwasser ist vor der Versickerung nach strengeren als den

Mindestanforderungen gemäß Rahmen-AbwasserVwV vom 27.08.91 zu

reinigen und zur Nachreinigung sowie zur Pufferung von Stoßbe

lastungen über nachgeschaltete Einrichtungen (z.B. Schönungs-

teiche, Filter) zu leiten.

Kleinkläranlagen, die nicht der Rahmen-AbwasserVwV unterlie

gen, . sind baulich über die allgemein anerkannten Regeln der

Technik hinausgehend auszuführen.
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- Für die Versickerung sind flächige Verfahren unter Ausnutzung

der belebten Bodenzone zu wählen. Sofern bei Entwässerung von

Einzelanwesen über Kleinkläranlagen letzteres nicht möglich

ist, kann bei geeigneten Untergrundverhältnissen auf eine

großflächige Untergrundverrieselung entsprechend DIN 4261,

Teil 1, Nr, 6.3.1 zurückgegriffen werden.

- Zur Versickerung ist die filterwirksame Grundwasserüberdeckung

weitestgehend einzubeziehen, wobei eine Mindestmächtigkeit von

...... m vorliegen muß. Zur Feststellung von Ausbildung und"""

Mächtigkeit der Grundwasserüberdeckung sind geeignete Vorun

tersuchungen durchzuführen.

n


